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Anstoß

Wer und was genau sind Bischöfe? Sind Diözesanbischöfe „Spiel-
macher“? Diese Metapher bietet uns Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ
im Gespräch für das vorliegende Buch an. Sie stammt aus dem
Teamsport, z. B. dem Fußball. An dieser Metapher wird deutlich:
das Verständnis von Bischofsein verändert sich. Während die Rol-
lenverteilung bei traditionellen Bildworten wie Hirte und Schafen
auf einem wesensmäßigen Unterschied beruht und den Hirten allein
in die sorgende, verantwortliche Position rückt, ggf. durch seine Hü-
tehunde unterstützt, sind die Rollen im Teamsport viel differenzier-
ter verteilt. Da gibt es die Sichtbaren auf dem Platz: Spieler:innen,
die auf ihrer jeweiligen Position spezialisiert sind, in der Verteidi-
gung, im Mittelfeld, in der Offensive, für Standards, und deren Zu-
sammenspiel für eine erfolgreiche Partie notwendig ist. Auf dem
Platz sind auch die Offiziellen, welche ein faires und regelkonformes
Miteinander garantieren. Und es gibt die vielen anderen, die weniger
sichtbar, aber genauso spielentscheidend sind: der Trainerstab, me-
dizinisches Fachpersonal, die Verwaltungsmitarbeitenden und
Vereinsmitglieder, die Fanclubvorsitzenden und das Stadionpubli-
kum. Alle gemeinsam haben Anteil am Erfolg des Teams. Alle kön-
nen zum Spielmacher werden, ihre Aufgabe ist dabei die Strategie im
Auge zu behalten und das Spiel am Laufen zu halten. Der Spielma-
cher kann also auf jeder Position agieren, er ist flexibel und hat im-
mer alle Beteiligten im Blick.

Zwischen dem Bild des Hirten mit seiner Herde und jenem des
Spielmachers in der eigenen Mannschaft zur Versinnbildlichung des
Bischofsamts liegt eine Spannung, die unsere Zeit kennzeichnet. Das
eine offenbart ein eher hierarchisches, das andere ein eher dyna-
misches Verständnis. Beide Begriffe finden zeitgleich Verwendung
für die Charakterisierung des einen bischöflichen Amtes. Verstehen
sich Bischöfe selbst (auch) als Spielmacher, so sind für sie die Gläu-
bigen nicht mehr (nur) Herde, sondern Teammitglieder. In diesem
gewandelten Verständnis des Miteinanders verändert sich notwendi-
gerweise auch die Kommunikation zwischen denen, die die katho-
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lische Kirche als Bischöfe leiten, und jenen, die ihnen als Theolog:in-
nen wissenschaftliche Unterstützung anbieten, Vorschläge machen
und evaluieren. Zwischen denen, für die Wissenschaft das tägliche
Brot ist und jenen, die ihr täglich Brot mit der praktischen Umset-
zung der Theologie verdienen und die theoretischen Gedanken ei-
nem praxistauglichen Faktencheck unterziehen.

Das vorliegende Buch reflektiert aus theologischer und insbeson-
dere kirchenrechtlicher Perspektive das Thema des Diözesanbischofs.
Dabei greifen wir die Sportmetapher für die Struktur des Bandes ger-
ne auf, denn dieses Buch soll dabei helfen, die verschiedenen Blick-
winkel und Herangehensweisen an das Thema im Sinne einer team-
sportlichen Leistung zu integrieren. So werden die Spielregeln erklärt,
die Rahmenbedingungen, die durch Kirchenrecht, Theologie und ge-
samtgesellschaftliche Transformation das Bischofsein aktuell bedin-
gen. Wie geht Verkünden, Heiligen, Leiten heute? Es werden exempla-
rische Spielfelder aufgezeigt, auf denen die bischöflichen Spielmacher
unterwegs sind. Zu Wort kommen Theolog:innen, die aus der wissen-
schaftlichen, kirchlichen und außerkirchlichen Praxis ihren Blick auf
die Rechtsfigur des Diözesanbischofs wesentlich aus deutscher Per-
spektive richten. Schließlich kommen zwei der Spielmacher selbst zu
Wort, denn was wäre das Reden über das Bischofsamt, ohne auch mit
Bischöfen selbst darüber zu sprechen?

Auf diese Weise kann das theologische Treiben von der Praxis ler-
nen und die pastorale Praxis von der Präzision und Klarheit der
Wissenschaft befruchtet werden. So haben es die Autor:innen dieses
Bandes – Priester, Pastoralreferent:innen, Wissenschaftler:innen an
theologischen Fakultäten und Theolog:innen innerhalb und außer-
halb des kirchlichen Dienstes – gehalten, wenn sie sich seit beinahe
20 Jahren im gemeinsamen Oberseminar mit kirchenrechtlichen
Themen beschäftigt haben. Dabei wurden sie angeleitet und geför-
dert durch ihren akademischen Lehrer Georg Bier. Anlässlich seiner
Verabschiedung in den Ruhestand als Inhaber des Lehrstuhls für
Kirchenrecht und Kirchliche Rechtsgeschichte an der Universität
Freiburg zum Ende des Sommersemesters 2024 danken die Heraus-
geber:innen und Autor:innen mit diesem Buch für sein Engagement
und seine aus- und andauernde Begleitung.

Georg Bier hat durch die Thesen in seiner Habilitationsschrift
„Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs nach dem Codex Iuris Ca-
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nonici von 1983“ die kanonistische und auch theologische Fachwelt
aufgerüttelt. Sind die Diözesanbischöfe wirklich autonome Nachfol-
ger der Apostel und Repräsentanten Christi in ihren Teilkirchen
oder doch nur „Verwaltungsbeamte des Papstes“? Was ist der wirk-
liche Beitrag des II. Vatikanums und seiner Rezeption und was der
Beitrag des Kirchenrechts zum Thema des Bischofsamtes? Diese De-
batten sind bis heute noch nicht abgeschlossen und der aktuelle
Nachfolger Petri, Papst Franziskus, nimmt einerseits die Bischöfe
wie noch keiner seiner jüngeren Vorgänger in die Pflicht und richtet
gleichzeitig über seine Mitbrüder im Bischofamt in einer Strenge wie
kein anderer Papst der Moderne vor ihm.

Unser Dank gilt dem Verlag Herder für die Aufnahme in sein Ver-
lagsprogramm, sowie dem Verband der Diözesen Deutschlands
(VDD) und der Erzbischof Hermann Stiftung für die großzügige
Unterstützung bei den Druckkosten. Dr. Caroline Isabella Sachs hat
in großem Umfang korrekturgelesen, Mira Vierneisel, wissenschaft-
liche Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchenrecht und kirchliche
Rechtsgeschichte der Universität Freiburg, hatte alle formalen An-
forderungen im Blick und die Artikel für die Drucklegung redigiert.
Dem Erzbischof von Freiburg, Stephan Burger, und dem Bischof
von Hildesheim, Dr. Heiner Wilmer SCJ, danken wir für das offene
und fruchtbringende Gespräch, das wir in autorisierter Fassung in
diesem Buch abdrucken dürfen.

Spielmacher und Hirten, Verwaltungsbeamte und autonome
Nachfolger der Apostel: diese vielseitigen Facetten des bischöflichen
Amtes anzuerkennen versucht das vorliegende Buch, das selbst in
der Spannung dieser Begrifflichkeiten und der dahinterliegenden
Hermeneutik steht. Möge es bei der Suche nach der jeweils hilfreichs-
ten Metapher dienen und so das Zusammenspiel zwischen den Ak-
teur:innen aus Theorie und Praxis beflügeln sowie zum Überdenken
der Spielregeln und ihrer Anwendung anregen. Ein Buch für Spielma-
cher, Spieler:innen und für die interessierten Zuschauer.

Viel Freude bei der Lektüre!

St. Trudpert im Münstertal, am 7./8. Juni 2024
Christoph Koller, Katrin Gallegos Sánchez,
Thomas Neumann, Benedikt Steenberg
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Der Bischof als Träger der Hirtensorge

von Benedikt Steenberg

Ein idyllisches Bild: In der Lüneburger Heide labt sich eine Schaf-
herde am satten Heidekraut. Zwischen schattenspenden Bäumen
und duftenden Sträuchern tun die Schafe das, was Schafe für ge-
wöhnlich tun: Sie grasen, rennen, kabbeln sich und grasen wieder.
Lämmer machen die ersten tapsigen Schritte an der Seite des Mut-
terschafs. In der Luft liegt neben dem Duft der Heide auch der Ge-
ruch nach Schaf. Das Blöken der Tiere vervollständigt die Szenerie.

Am Rand der Herde lehnt ein Mann in grünem Mantel und ei-
nem Hut mit weiter Krempe auf einem Holzstab: unverkennbar der
Hirte. Er, der die Herde weidet, weiß genau, für wie viele Tiere er
Verantwortung trägt. Neben den Schafen sind da noch die drei Schä-
ferhunde, deren Aufgabe es ist, die Schafherde im Sinne des Hirten
in Zaum zu halten. Der Hirte weiß, dass es seine Pflicht ist, die Her-
de auch morgen auf eine saftige Weide zu führen. Dass er den Tie-
ren, wenn es heiß und trocken ist, auch Wasser zu geben hat. Er
muss sich um die trächtigen Mutterschafe kümmern und sie bei
der Geburt notfalls unterstützen. Kranke Tiere lässt er medizinisch
behandeln. Er ist es auch, der dafür Sorge trägt, dass die Schafe zur
rechten Zeit geschoren werden und dass die gewonnene Wolle wirt-
schaftlich vermarktet wird. Und schließlich ist es auch an ihm, dem
Hirten, die Lämmer auszuwählen, die den nächsten Sommer nicht
mehr erleben werden, weil er sie zum Schlachten gibt. Der Hirte
trägt die Hirtensorge für die ihm anvertraute Herde.

Szenenwechsel: Eine Kirche in Süddeutschland. Es ist ein Sams-
tagabend im Herbst. Vorabendmesse. Im Evangelium hat Jesus gera-
de seine Zuhörer:innen desillusioniert, indem er ihnen prophezeit,
dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr ginge, als dass ein reicher
Mensch ins Himmelreich gelange. In der Predigt nutzt der Priester
diese Bibelstelle für eine sehr fundierte Grundsatzpredigt zur Frage
von Haltung in der Kirche und dem Verhältnis von Hierarchie,
Macht und Verantwortung. Ein Gedanke aus der Predigt, wenn
auch sehr komprimiert wiedergegeben, lautet: Wenn Jesus seine
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Worte erst gemeint hat und Menschen, die zu sehr auf Machterhalt
und Äußerlichkeiten fixiert sind, dadurch Gefahr laufen, ihr Seelen-
heil zu verwirken, so müsse man mit Blick auf manchen Kirchen-
oberen die Frage stellen, ob dieser denn des Reiches Gottes teilhaftig
werden wird. Denn allein schon, sich als Oberhirte der Kirche zu
verstehen und einen entsprechenden Habitus an den Tag zu legen,
sei reinste Anmaßung. So sage Jesus Christus klar: Er, und nur er
sei der gute Hirte (vgl. Joh 10,11). Da es für eine Herde aber immer
nur einen Hirten geben kann, könne es sich bei den kirchlichen
„Oberhirten“ strenggenommen und bestenfalls um Leithammel, kei-
nesfalls um Hirten, handeln. Hirtenattitüde dürfe es in der Kirche
nicht mehr geben. Die Hirtenmetapher müsse in der Kirche hinter-
fragt werden, zu sehr rechtfertige sie gefährliche Machtstrukturen
und ermögliche Missbrauch. Würden sich die „Oberhirten“ als
„Leithammel“ verstehen, so wäre dies auch eine notwendige Entlas-
tung von einer über die Jahrhunderte lehramtlich aufgeladenen Er-
wartung an die klerikalen Verantwortungsträger der Kirche.

Auch, wenn die Forderung aus der pointierten Predigt, die Kirche
müsse sich von der Hirtenmetapher lösen, nachvollziehbar wirkt,
so muss die Frage erlaubt sein: Geht das überhaupt, eine Kirche
ohne Hirten? Zugespitzt und fokussiert: Ist es (kirchenrechtlich)
überhaupt möglich, dass ein Diözesanbischof nicht Hirte, sogar:
Oberhirte, ist?

Ein kursorischer Blick über einschlägige kirchliche Verlautbarun-
gen zeigt, wie eng die Hirtenmetapher insbesondere mit dem Bi-
schofsamt verbunden ist. Die deutsche Übersetzung des Dekrets
des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Bischöfe Christus Domi-
nus lautet: „Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kir-
che“.1 Die ordentliche Bischofssynode von 2001 beschäftigte sich mit
dem Thema „Bischof“, das Ergebnis der Synode fasst Johannes
Paul II. in dem nachsynodalen Schreiben vom 16.10.2003 Pastores
Gregis2 zusammen, zu Deutsch „Die Hirten der Herde“, gemeint
sind die Bischöfe. Die Kongregation für die Bischöfe veröffentlichte
am 22.02.2004 in Fortschreibung vorheriger Dokumente das „Direk-
torium für den Hirtendienst der Bischöfe“3. Auch der aktuelle Papst
bedient sich der Charakterisierung der Bischöfe als Hirten, etwa
wenn der Titel der Apostolischen Konstitution, mit welcher ein neu-
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es kirchliches Strafrecht eingeführt wird, den apostolischen Auftrag
„Weidet die Herde Gottes“ als Titel trägt4 und sich damit an die Bi-
schöfe als oberste Hirten wendet. Das kirchliche Gesetzbuch ist kei-
ne Ausnahme: C. 375 § 1 CIC besagt beispielsweise:

„Die Bischöfe, die kraft göttlicher Einsetzung durch den Heiligen
Geist, der ihnen geschenkt ist, an die Stelle der Apostel treten,
werden in der Kirche zu Hirten bestellt, um auch selbst Lehrer
des Glaubens, Priester des heiligen Gottesdienstes und Diener
der Leitung zu sein.“

So, wie Christus in sich Prophet (Lehren), Hohepriester (Heiligen)
und König (Leiten) vereint, so sind die Bischöfe in apostolischer
Nachfolge als Hirten in der Kirche zum Lehren, Heiligen und Leiten
berufen. Die Trias Lehren-Heiligen-Leiten ist mit dem Hirtenamt
verbunden. Bischöfe sind zu Hirten berufen um zu lehren, um zu
heiligen und um zu leiten.5

Die drei im Hirtenamt zusammengefassten Dienste des Lehrens,
Heiligens und Leitens sind eng verbunden mit dem Konzept von
Vollmacht (lat.: potestas), welchen Klerikern aufgrund von Weihe
und Amtsübertragung verliehen wird. Während das Zweite Vatika-
nische Konzil (etwa in LG 19, CD 2,2, AA 2) davon ausgeht, dass
mit der Weihe die eine heilige Vollmacht (lat.: sacra potestas) über-
tragen wird, deren Ausübung aber erst durch die Wahrnehmung ei-
nes bestimmten Amtes möglich ist, ist das Konzept von potestas im
kirchlichen Gesetzbuch uneinheitlich. Grundsätzlich geht der CIC
von einer Unterscheidung von Weihevollmacht und Leitungsvoll-
macht aus, wobei gem. c. 129 CIC die Weihe Voraussetzung für die
Übertragung von Leitungsvollmacht ist.6 Somit ist die Leitungsvoll-
macht (lat. potestas regiminis bzw. potestas jurisdictionis) eng ver-
bunden mit der Hirtenvollmacht7, welche in den tria munera Christi
(Lehren-Heiligen-Leiten) wurzelt8. Ein kirchliches Amt, welches Lei-
tungsvollmacht beinhaltet, ist demnach eng verbunden mit der
Übernahme und der Ausübung von Hirtensorge.9

Doch nicht nur Bischöfe sind in der Kirche Hirten. Auch Priestern
kann Hirtensorge übertragen werden. So ist jeder Hirte (lat.: pastor)
in der Kirche Träger der Hirtensorge (lat.: cura pastoralis). Dies ist
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konkret und vor Ort in den Pfarreien der Fall, wo die Pfarrer für ihr
Pfarrgebiet die Hirtensorge verantworten. C. 519 CIC besagt:

„Der Pfarrer ist der eigene Hirte der ihm übertragenen Pfarrei; er
nimmt die Hirtensorge für die ihm anvertraute Gemeinschaft
unter der Autorität des Diözesanbischofs wahr, zu dessen Teil-
habe am Amt Christi er berufen ist, um für die Gemeinschaft
die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens aus-
zuüben …“

Der Pfarrer partizipiert am Hirtendienst des Diözesanbischofs, wird
so selbst zum eigenberechtigten Hirten für den ihm anvertrauten
Teil des Gottesvolkes und nimmt im Auftrag des Bischofs die Hir-
tensorge für die Pfarrei wahr. Die Hirtensorge des Pfarrers ist aber
nicht, wie beim Bischof, in der Weihe begründet. Zwar befähigt die
Priesterweihe, „in der Person Christi, des Hauptes, zu handeln“
(c. 1009 § 3 CIC), also ontologisch an Christi statt (insbesondere
bei der Feier der Eucharistie) zu agieren. Damit ist jedoch nicht die
automatische Teilhabe an den tria munera Christi verbunden. Dazu
bedarf es eines Amts, das Hirtensorge beinhaltet. Mit Blick auf die
einem Pfarrer übertragene Hirtensorge liegt diese bspw. institutio-
nalisiert im Amt des Pfarrers vor, unabhängig vom jeweiligen Amts-
träger. Da aber nur einem Priester gültig das Amt des Pfarrers (und
andere Ämter, die mit Leitungsvollmacht10 einhergehen oder die der
umfassenden Seelsorge dienen11) übertragen werden kann (c. 521 § 1
CIC), ist kirchenrechtlich die Priesterweihe Voraussetzung für die
Wahrnehmung von Hirtensorge.12 Bei der Ausübung der Hirtensor-
ge in der Pfarrei kann der Pfarrer von weiteren Klerikern (Priestern
oder Diakonen) sowie Laien unterstützt werden. Andere Kleriker
können demnach gem. c. 519 CIC bei der Ausübung der Hirtensor-
ge „mitwirken“ („cooperare“), Laien hingegen „mithelfen“ („operam
conferentes“).13

Während Priestern die Hirtensorge somit nicht per se zufällt, son-
dern ihnen diese durch ein Amt – und in der Regel in Abhängigkeit
von einem Bischof – übertragen wird, macht die Bischofsweihe den
Bischof qua Weihe zum Träger von Hirtensorge. Somit wird hier das
grundsätzliche Konzept, dass zur Ausübung von Hirtensorge zu-
nächst ein Amt, das Leitungsvollmacht beinhaltet, notwendig ist,
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durchbrochen. Die Bischofsweihe versetzt eine Person in den Bi-
schofstand, die Person ist nun Bischof, nicht mehr (nur) Priester.
Unabhängig von dem konkreten Amt, dass diese Person überneh-
men soll (etwa Diözesanbischof, Auxiliarbischof, Kurienbischof
oder Apostolischer Nuntius) bringt allein die Zugehörigkeit zum Bi-
schofsstand bestimmte Befugnisse mit sich (Weihevollmacht). So
hat jeder Bischof gem. c. 375 CIC aufgrund der gültigen Bischofs-
weihe schon Anteil an den tria munera. Alle Bischöfe sind laut § 1
zu Lehrern des Glaubens, Priestern des heiligen Gottesdienstes und
Diener der Leitung bestellt. Jedoch schränkt § 2 die Ausübung der
munera des Lehrens und des Leitens ein. Diese können nur in hie-
rarchischer Gemeinschaft mit dem Papst und dem Bischofskollegi-
um ausgeübt werden.14 Bezüglich des Heiligens jedoch spenden alle
Bischöfe das Sakrament der Taufe (cc. 861 § 1, 862 CIC), der Fir-
mung (c. 882 CIC), der Buße (c. 967 § 1 CIC), der Krankensalbung
(c. 1003 §§ 1–2 CIC) und der Weihe (c. 1012 CIC) immer und über-
all gültig (wenngleich mitunter nicht erlaubt) und feiern überall gül-
tig die Eucharistie (cc. 900, 910 CIC). Hinsichtlich des Dienstes an
der Lehre dürfen Bischöfe überall predigen, es sei denn, es steht im
Einzelfall ein ausdrückliches Verbot des jeweiligen Ortsbischofs ent-
gegen (c. 763 CIC).15

Da diese Befugnisse für alle Bischöfe gelten, sind sie auch für
Diözesanbischöfe einschlägig. Was ist aber das Proprium der diöze-
sanbischöflichen Hirtensorge? Während das kirchliche Gesetzbuch
für den Pfarrer unter dem entsprechenden Caput einen Katalog be-
reithält, wie dieser konkret seinen Hirtendienst zu verrichten hat
(cc. 528–535 CIC), so bleibt der Codex im entsprechenden Artikel
über die Diözesanbischöfe (cc. 381ff. CIC) eher oberflächlich.

So trägt c. 383 § 1 CIC dem Diözesanbischof auf, seinen Hirten-
dienst für alle ihm anvertrauten christgläubigen Menschen wahr-
zunehmen. Konkret bedeutet dies, dass er seinen Hirtendienst hin-
sichtlich des munus docendi, der Lehre, durch regelmäßige Predigt
und Auslegung der kirchlichen Glaubenslehren für die Gläubigen
erfüllt und darüber wacht, dass die einschlägigen Vorschriften zu
Predigt und Katechese befolgt werden16 (vgl. c. 386 § 1 CIC). Hin-
sichtlich des munus sanctificandi (cc. 387–390 CIC), des Heiligungs-
dienstes, beschränkt sich der Artikel über die Diözesanbischöfe auf
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die Pflicht, jeden Sonntag und gebotenen Feiertag die Messe für das
Gottesvolk seiner Diözese zu applizieren (c. 388 § 1 CIC). C. 391 § 1
CIC legt für die Hirtensorge des Bischofs hinsichtlich des munus re-
gendi schlicht fest: „Es ist Sache des Diözesanbischofs, die ihm an-
vertraute Teilkirche nach Maßgabe des Rechts mit gesetzgebender,
ausführender und richterlicher Gewalt zu leiten.“17 Es folgen in den
cc. 391–400 CIC Konkretionen der diözesanbischöflichen Amts-
pflichten, so zum Beispiel die Pflicht zur regelmäßigen Visitation
seines Bistums.18

Weitere konkrete Rechte und Pflichten des Diözesanbischofs fin-
den sich im kirchlichen Gesetzbuch durchaus an unterschiedlichen
Stellen. Als oberster Träger des munus docendi in seiner Diözese ist
der Bischof nicht nur selbst gehalten, die unverfälschte kirchliche
Lehre in Predigt, Katechese und Hirtenschreiben darzulegen. Da er
„Leiter des gesamten Dienstes am Wort Gottes“ (c. 756 § 2 CIC) in
seiner Diözese ist, hat er grundsätzlich eine Verantwortung für die
Verkündigung der kirchlichen Lehre in seiner Diözese, etwa an den
katholischen Schulen (cc. 804, 806 CIC), hinsichtlich der Ausbil-
dung der Lehrkräfte für den Religionsunterricht (c. 805 CIC), an
den kirchlichen Hochschulen und Universitäten (c. 810 § 2 CIC),
theologischen Fakultäten19, aber auch an den Akademien an anderen
Bildungseinrichtungen, die in seiner Diözese als kirchliche Einrich-
tungen bestehen. Diese Verantwortung nimmt der Diözesanbischof
präventiv wahr, beispielsweise durch den Erlass einschlägiger Ausbil-
dungs- und Studienordnungen, durch Ordnungen für die Verlei-
hung einer kirchlichen Lehrbefugnis, in welcher persönliche und
fachliche Anforderungen an Personen, die die kirchliche Lehre ver-
künden sollen, definiert sind. Wird der Diözesanbischof auf Miss-
stände in der Lehre aufmerksam, so ist es seine Pflicht, zu interve-
nieren. In diesem Fall kann der Diözesanbischof sogar zum Entzug
einer Lehrerlaubnis oder zur Verhängung eines Predigtverbots ver-
pflichtet sein, wenn dem Missstand auf anderer Weise nicht abge-
holfen werden kann.

Das Direktorium für den Hirtendienst der Bischöfe stellt hin-
sichtlich der Verantwortung des Diözesanbischofs für den Heili-
gungsdienst in Nr. 142 heraus: „Der Bischof muss insbesondere die
Verantwortung für den Gottesdienst als ureigene Amtsaufgabe be-
trachten, und im Hinblick auf diese Aufgabe übt er auch die anderen
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Aufgabenbereiche als Lehrer und Hirte aus.“ Das Direktorium sieht
im munus sanctificandi also einen zentralen Kern der bischöflichen
Hirtensorge, von welchem die beiden übrigen munera des Lehrens
und des Leitens nicht losgelöst werden können. Konkret hat der
Diözesanbischof die Befugnis, innerhalb der Grenzen seiner Zustän-
digkeit20 die Liturgie zu regeln und zu normieren (c. 838 §§ 1 und
4 CIC), da er „Leiter des liturgischen Lebens der Diözese“21 ist. Er
kann hinsichtlich der Feier der Sakramente Erlaubtheitskriterien auf-
stellen (c. 841 CIC). Der Diözesanbischof hat auch dafür Sorge zu tra-
gen, dass in seiner Diözese den Gläubigen ein regelmäßiger Besuch der
Sonntagsmessen möglich ist. Dies betrifft eine adäquate Personalpla-
nung, also eine flächendeckende Versorgung des Diözesangebietes
mit Priestern, wie auch das Vorhalten geeigneter Kirchengebäude.
Hier wird die enge Verbindung des munus sanctificandi zum munus
regendi sichtbar, denn Personal- und Gebäudemanagement gehört we-
sentlich zur Verwaltung der Diözese und damit zum Leitungsdienst.

Schließlich ist der Leitungsdienst in sich rechtlich in drei Grund-
vollmachten zu untergliedern: die Verwaltungsvollmacht (lat.: potestas
exsecutiva), die gesetzgebende Vollmacht (lat.: potestas legislativa) und
die richterliche Vollmacht (lat.: potestas iudicialis). Während der Di-
özesanbischof die legislative Vollmacht immer höchstpersönlich aus-
üben muss, kann er sich bei Exekutiv- und Judikativvollmacht vertre-
ten lassen. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass er entsprechend
befähigte Priester in die kirchenrechtlich vorgesehenen Stellvertreter-
ämter des Generalvikars für die Verwaltung und des Gerichtsvikars22

für die Rechtsprechung beruft (c. 391 § 2 CIC). Als oberster Leiter sei-
ner Diözese vertritt der Bischof die ihm anvertraute Teilkirche recht-
lich (c. 393 CIC).

Dabei wird gerade am Begriff der Leitung ein Proprium der cura
pastoralis deutlich, denn Leitung in der Kirche ist dogmatisch und
kirchenrechtlich an den Hirtendienst gebunden. Leitung – im kir-
chenrechtlichen Sinne – ausüben können in der Kirche grundsätz-
lich nur Personen, die Hirtensorge wahrnehmen, da, wie beschrie-
ben, das munus regendi zu den tria munera des Hirtendienstes
gehört. Diese Personen sind vor allem die in apostolischer Sukzes-
sion stehenden Bischöfe, denen, wenn sie Diözesanbischöfe sind,
Leitungsvollmacht (lat.: potestas regiminis) in primärer Form zu-
kommt. Die den Diözesanbischöfen zu- und untergeordneten Träger
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von Leitungsvollmacht, sei diese stellvertretend (etwa als General-
oder Bischofsvikar) oder eigenberechtigt (etwa als Pfarrer) befinden
sich immer in einer direkten oder indirekten Abhängigkeit vom bzw.
zum Diözesanbischof.23

In der Hirtensorge des Diözesanbischofs sind die tria munera des
Lehrens, Heiligens und Leitens integrativ zusammengefasst. Dies
wird deutlich in seiner umfassenden Verantwortung für die Seelsor-
ge in der ihm übertragenen Diözese. C. 369 CIC definiert eine
Diözese als einen „Teil des Gottesvolkes, der dem Bischof in Zusam-
menarbeit mit dem Presbyterium zu weiden anvertraut wird“. Die
Sorge für die Gläubigen durch den Bischof und sein Presbyterium
ist konstitutiv für die Diözese. Hier ist der Anknüpfungspunkt für
die in der kirchenrechtlichen Literatur uneinheitliche Verhältnis-
bestimmung von Hirtensorge, cura pastoralis, und Seelsorge, cura
animarum.24

Hirtensorge kann demnach nur von Klerikern übernommen wer-
den. Nichtkleriker können, wie oben dargelegt, bei der Ausübung von
Hirtensorge nicht „mitwirken“ (das ist anderen Klerikern überlassen),
sondern „mithelfen“ (c. 519). Dies gilt auch für den Bereich der Seel-
sorge. Nach kirchlicher Logik ist für die vollumfängliche Seelsorge
(lat.: plena cura animarum) die Priesterweihe notwendig. Für kirchli-
che Ämter, die dieser vollumfänglichen Seelsorge dienen, ist die Pries-
terweihe Voraussetzung (c. 150 CIC). Jedoch können auch Nichtkle-
riker, die dazu geeignet sind, mit kirchlichen Ämtern betraut werden
(c. 228 § 1 CIC), nicht ausgeschlossen Ämter, die der Seelsorge (cura
animarum, nicht jedoch plena cura animarum) dienen.25

Es ist integraler Teil der Hirtensorge des Diözesanbischofs, Seelsorge
zu gewährleisten. Dazu gehört es, innerhalb einer Diözese Struktu-
ren zu schaffen und aufrecht zu erhalten, in denen Seelsorge gelin-
gen bzw. ermöglicht werden kann. Innerhalb vieler deutscher Diöze-
sen laufen deswegen Prozesse und Projekte, um angesichts von sich
zuspitzendem Personalmangel, und das meint nicht nur Priester-
mangel, Strukturen und Voraussetzungen zu schaffen, die in Zu-
kunft weiterhin Seelsorge überhaupt ermöglichen.

In seiner Verantwortung für die Seelsorge in seinem Bistum hat
der Diözesanbischof auf alle drei munera zurückzugreifen und
muss durch Lehre, Heiligung und Leitung für seine Diözese Wege
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für die Zukunft der Seelsorge erschließen. Dabei geht es nur vorder-
gründig um die Frage, ob Pfarreien zu fusionieren sind, wie Pfarrei-
en in Zukunft zu leiten sind, ob eine Pfarreileitung ohne Pfarrer flä-
chendeckend möglich und notwendig ist, oder wie Pfarrer von
Verwaltungstätigkeiten entlastet werden können. Stattdessen gilt es
vielmehr zu definieren, welches die Inhalte von Seelsorge sind bzw.
zukünftig zu sein haben.26 Das Prinzip „form follows function“, die
Struktur folgt dem Inhalt, gilt somit auch für die Seelsorge. Konkret
setzt das ein Umdenken, ein Einlassen auf Neues und Risikobereit-
schaft voraus. Das bedeutet, auch unangenehme und schmerzhafte
Entscheidungen zu treffen. Aber so zu handeln ist letztlich Ausdruck
der Wahrnehmung der Grundverantwortung des Diözesanbischofs
für die Sorge um dem ihn anvertrauten Teil des Gottesvolkes, wel-
ches zu weiden ihm aufgetragen ist.

Da die Hirtensorge die Hirten der Kirche auf die tria munera
Christi verpflichtet, sie gleichsam christologisch begründet wird,
ist Hirtensorge ein wesentlicher Bestandteil der hierarchischen Ver-
fassung der katholischen Kirche.27 Eine Kirche ohne Hirten ist so-
mit schlechterdings nicht denkbar. Die hierarchische Verfassung
der Kirche „lebt“ von der Zuordnung der Kirchenglieder zu einem
bestimmten Ort innerhalb der Hierarchie, die ihrem Wesen nach
top-down geprägt ist. Keine Herde ohne Hirten, die für die Herde
sorgen.28

In Wahrnehmung der ihm übertragenen Hirtensorge ist der Bi-
schof nicht nur den Menschen in seinem Bistum verpflichtet, son-
dern eingebunden in ein umfassendes und globales Netz von Bera-
tung und Entscheidung. Er trägt als Teil des Bischofskollegiums
Verantwortung für die Weltkirche, etwa auf Konzilien, und ist auf
Bischofssynoden Berater des Papstes. Er vernetzt sich in der Bi-
schofskonferenz mit seinen Amtsbrüdern und berät sich mit diesen.
Er lässt sich für die Wahrnehmung seines Leitungsamtes selbst bera-
ten, von intern und extern. So entsteht ein Netzwerk zwischen den
Hirten, die sich gegenseitig austauschen und beraten, wobei durch-
aus auch die fachliche Expertise von Nicht-Hirten eingeholt wird.29

Jedoch stößt das Bild des Hirten heute an seine Grenzen.30 Die Ge-
danken aus der Predigt, die zu Beginn dieses Textes wiedergegeben
wurden, spiegeln ein Gefühl, das die meisten Gläubigen in der heute
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wohl teilen: Statt passiv als Herde, die geweidet werden muss, ver-
stehen sich Katholik:innen heute als autonome Akteure ihres (Glau-
bens-)Lebens. Die wenigsten noch so engagierten Mitglieder der ka-
tholischen Kirche würden sich selbst im Bild des Schafes
wiederfinden. Sie verorten sich nicht in einer Glaubenswelt, in der
Hirten wissen, was gut für sie ist, in der Hirten ihnen eine Weide
zuweisen, in denen allein Hirten entscheiden, wo die Herde morgen
weiden wird. Zudem soll es auch Bischöfe geben, die sich sehr un-
wohl fühlen mit ihrer Bezeichnung als Hirte.31

Das Kirchenrecht definiert Hirtensorge vom Weiheamt her und
weist den Hirten einen prominenten Ort in der kirchlichen Top-
Down-Hierarchie zu, nämlich in der Regel oben. Die hierarchische
Verfassung der Kirche schaut nur auf den Status quo: Wo steht je-
mand in der Hierarchie, welche Befugnisse sind mit dieser Stellung
verbunden? Daher wirken kirchliche Amtsträger mitunter isoliert in
ihrem Amt und losgelöst von der kirchlichen Basis. So laufen einige
Hirten Gefahr, den Bezug zur Herde, dem Volk Gottes, zu verlieren.

Es kann heilsam sein, sich bewusst zu machen, dass auch kirchliche
Hirten der Herde entstammen. Sie sind Teil des Volkes Gottes und
aus dem Volk Gottes heraus sind sie berufen, für das Volk Gottes
zu sorgen.32 Diejenigen, die in der Kirche Hirtensorge tragen, sind
selbst Teil der Herde und aus der Herdendynamik heraus nehmen
sie Verantwortung für die Herde wahr. Abgesehen davon, dass diese
Erkenntnis, wenn man sie zu Ende denkt, die kirchlichen Hirten tat-
sächlich eher zu Leithammeln (als zu Hirten) macht, vermag sie
auch einen anderen wichtigen Impuls zu setzen. Das Hirtesein, in
englischer Sprache: shepherdship, ist im kirchlichen Kontext eine sa-
kramental begründete und daher existenzielle Form von Leitung,
von Leadership. Diese Leadership bekommt im Zusammenhang
mit dem kirchlichen Hirtenamt eine neue Wendung: Von Lead-
ership zum Leader-Sheep.

Zurück auf die Lüneburger Heide: Der Hirte im grünen Mantel
blickt über seine Herde. Er weiß um die Verantwortung, die er trägt.
Diese lastet an manchen Tagen schwer auf ihm, denn seine Aufgabe
als Hirte ist eine tägliche Herausforderung, die Zukunft ist keines-
falls gesichert. Zudem ist ein alter Bekannter nach Norddeutschland
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zurückkehrt, der Wolf. Und diesem ist scheinbar nicht beizukom-
men, hat er doch auch in seiner Herde schon Schafe gerissen. In sol-
chen Momenten fragt er sich, warum er diese Arbeit überhaupt
macht. Es gibt immer weniger Menschen wie ihn, und immer weni-
ger Menschen verstehen ihn und seine Lebenswelt.

Dann aber gibt es Tage wie den heutigen. An solchen atmet er die
Heideluft, hört das Blöken und Meckern der Schafe, sieht die Läm-
mer an der Seite ihrer Muttertiere. Er sieht seine Schäferhunde und
weiß, er kann sich auf sie verlassen, sie behalten die Herde im Blick
und warnen vor Gefahren. Er blickt sich um, sieht die wunderbare
Natur und erkennt: Hirte sein heißt nicht, die Herde zu beherr-
schen. Hirte sein bedeutet, gemeinsam mit der Herde auf dem Weg
zu sein. Er ist nicht Hirte, um Lämmer zu schlachten, auch wenn das
dazugehört. Er ist Hirte, um den Schafen Leben zu ermöglichen.
Trotz aller Widrigkeiten. Und er weiß: Er ist gerne Hirte, denn er
ist Hirte nicht aus Selbstzweck, sondern Hirte ist er nur mit der Her-
de. Würde man ihn fragen, wie er sich selbst sieht, so würde er ant-
worten: als ein Leader-Sheep.
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